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Einführung 

§ 1 Problemstellung: 
Die Entwidmung - ein Fossil aus den Glanzzeiten 

des öffentlichen Sachenrechts oder Schlüssel 
zur Lösung der Konflikte zwischen kommunaler 

Bauleitplanung und Eisenbahnfachplanung? 

Die Privatisierung der alten Behördenbahn Deutsche Bundesbahn im Jahre 1993 
und die Umwandlung in eine private Aktiengesellschaft bringt in vielen Bereichen 
Veränderungen mit sich.1 Aus „einem der teuersten Kostgänger des Staates4', der 
schon in den 70er Jahren als „Sprengsatz des Bundeshaushaltes" bezeichnet wurde, 
soll wieder ein gewinnbringendes Verkehrsunternehmen werden.2 Das ehrgeizige 
Ziel der Bahnchefs und Verkehrspolitiker ist, das 21. Jahrhundert auch zu einem 
Jahrhundert der „Renaissance der Bahn" zu machen.3 Doch bevor die Raupe als 
Schmetterling erwacht, spinnt sie sich in einen Kokon. Den Kunden erscheint das 
Unternehmen in dieser Zeit als „eine einzige Baustelle".4 Dies wirkt sich vor allem 
auf die Bahnanlagen selbst aus: 

Zum einen sollen nicht mehr genutzte Bahnareale durch die Konversion von 
Bahnflächen gewinnbringend verwertet werden, um so wenigstens Teile des ver-
stärkten Investitionsbedarfs des privatisierten Unternehmens zu decken. Zum ande-
ren werden die Bahnhöfe umgebaut und verstärkt mit anderweitigen Nutzungen 
angereichert, um eine optimale wirtschaftliche Auslastung der Immobilien zu ge-
währleisten. In planungsrechtlicher Hinsicht werfen diese neuen Entwicklungen 
der Verwertung und kommerziellen Nutzung von Bahnanlagen Probleme auf. Im 
Zentrum steht die Vorschrift  des § 38 BauGB, derzufolge fachplanerische Ent-

1 Vgl. RL 91 /440/EWG, v. 29. 7. 1991, ABl. Nr. L 237/25, Vorschlag zur Erweiterung 
AB1.-EG Nr. C 321 v. 1. 12. 1995, S. 10, geändert in ABl.-EG Nr. C 123 v. 21. 4. 1997, S. 25.; 
umgesetzt in § 14 Abs. 1 AEG, hierzu Eiermann,  NJW 1998, 1846. 

2 Julitz,  Bestandsaufnahme Deutsche Bahn, S. 14. Die Doppelnatur der Eisenbahnen als 
Verwaltungsbehörde und Verkehrsunternehmen wurde als Ursache für die mangelnde Wettbe-
werbsfähigkeit  gesehen, Schmidt-Aßmann/Röhl,  DÖV 1994, 577 f. 

3 Wissmann,  zit. nach Julitz,  Bestandsaufnahme Deutsche Bahn, S. 27. 
4 Dies spricht im Jahre 1997 der damalige Β ahn Vorstands Vorsitzende Johannes Ludewig 

selbst aus und bezeichnet die Bahn als Baustelle sowohl im wörtlichen Sinne, im Hinblick 
auf die gewaltigen Infrastrukturmaßnahmen,  als auch im übertragenen Sinne hinsichtlich des 
Umbaus und der Neuausrichtung des Konzerns, zit. nach Julitz,  Bestandsaufnahme Deutsche 
Bahn, S. 12. 
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Scheidungen nicht an die bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsvorschriften  der 
§§ 29 ff.  BauGB gebunden sind. Auch die Festsetzungen der gemeindlichen Bau-
leitplanung können im Wege der fachplanerischen Entscheidung überwunden wer-
den. Diese Beschneidung der gemeindlichen Bauleitplanung ist dadurch gerecht-
fertigt,  daß die Planung von Bahnanlagen als Verkehrswegen überörtlich und häu-
fig sogar bundeseinheitlich koordiniert werden muß und dadurch die kommunalen 
Steuerungsmöglichkeiten der Gemeinde übersteigt.5 Sollen Bahnanlagen aber für 
andere Zwecke als die des Bahnbetriebs im engeren Sinne genutzt oder sogar end-
gültig anderweitig verwertet werden, so muß das Privileg der Fachplanung enden. 
Der Übergang von der Fachplanungshoheit in die kommunale Bauleitplanung soll 
nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts durch die „Entwidmung" 
der Bahnanlage verdeutlicht werden.6 Solange die Bahnanlage aber als solche ge-
widmet ist, dürfen bahnfremde Nutzungen auf ihrem Gebiet nur zugelassen wer-
den, wenn sie mit der Widmung in Einklang stehen. 

A. Verschärfung rechtlicher und praktischer Probleme 
durch zwei neue Entwicklungen im Umgang mit Bahnanlagen 

I. Bahnflächenkonversion: Verwertung brachliegender Bahnareale 
an der Schnittstelle zwischen Fachplanung und Bauleitplanung 

Schon seit geraumer Zeit sind große Teile der Bahnflächen für den eigentlichen 
Bahnbetrieb überflüssig geworden.7 Durch die Weiterentwicklung der Bahntechnik 
hat sich der Flächenbedarf  für Weichen und Rangierfelder  erheblich verringert.8 

Die Verlagerung des Güterverkehrs von der Schiene auf die Straße macht große 
Güterbahnhofsareale  für den Bahnbetrieb entbehrlich. Rationalisierungsmaßnah-
men führen zur Stillegung unrentabler Strecken9 und lassen ehemalige Gleisfelder 

5 BVerfGE 56, 298, 314; 76, 107; Schmaltz,  in: Schröter, BauGB § 38 Rn. 1; Dürr,  in: 
Brügelmann, BauGB § 38 Rn. 10; Roeser,  in: Schlichter/Stich, BauGB § 38 Rn. 8; Gruben 
BauR 2000, 499, 503 m. w. N. 

6 BVerwG v. 16. 12. 1988, BVerwGE 81, 111 ff. 
7 Dazu auch Brohm,  in FS für Blümel, S. 79, 91. 
8 Julitz,  Bestandsaufnahme Deutsche Bahn, S. 159. 
9 Dazu auch Ott,  Mit bunten Netzen aus den roten Zahlen, SZ v. 20. 3. 2000: Der neue 

Bahnchef Hartmut Mehdorn nimmt den größten Kahlschlag im Netz seit den 70er Jahren in 
Kauf, in den nächsten Jahren droht bei der Bahn das Ende für mehrere hundert Nebenstrek-
ken mit einer Gesamtlänge von vielen Tausend Kilometern. SZ v. 20. 3. 2000, „Vom Alt-
markt-Netz bis zu Zweiseier Spinne": 262 Eisenbahnstrecken sind in ganz Deutschland von 
der Ausgliederung oder gar Stillegung bedroht; weiter Ott,  Kostenexplosion bei der Bahn, SZ 
v. 1. 3. 2000, S. 25. Allerdings ist bei diesen Strecken größtenteils lediglich die Ausgliede-
rung aus dem Betrieb der Deutsche Bahn AG geplant. Möglicherweise wird der Betrieb von 
den Kommunen oder Ländern übernommen. Selbst wenn es zur Stillegung der Strecken 
kommt, ist diese noch nicht unbedingt als endgültig anzusehen. 
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für anderweitige Nutzungen frei  werden. Die geplante Verdoppelung der Strecken-
kapazität soll nicht durch eine Erweiterung der vorhandenen Gleisanlagen gesche-
hen, sondern vor allem durch eine Steigerung der Produktivität und Optimierung 
des Netzes.10 Genaue Angaben über die Größe der Flächen können derzeit nicht 
gemacht werden. In älteren Berichten der Tagespresse ist von frei  werdenden Flä-
chen mit einer geschätzten Größe von 600 Fußballfeldern oder 16 Millionen Qua-
dratmetern Grund die Rede und von zu erwartenden Veräußerungserlösen von min-
destens 13,4 Milliarden DM für etwa 4.000 bis 5.000 „gut handhabbare Grundstük-
ke".11 Oft befinden sich die Bahnareale in besten Citylagen. Das privatisierte Un-
ternehmen versucht nun verstärkt, diese brachliegenden Grundstücke einer 
wirtschaftlichen Verwertung zuzuführen. Die wirtschaftlich interessanteste Mög-
lichkeit der Verwertung ist, die Flächen endgültig von dem Charakter der Bahnan-
lage zu befreien und einer gänzlich anderen Entwicklung zuzuführen. Der Ver-
kaufserlös aus den hochwertigen Grundstücken soll zur Finanzierung anderweiti-
ger Investitionen beitragen. Weniger lukrativ, aber auch weniger einschneidend, ist 
die nur vorübergehende Verwertung durch überbrückende Zwischennutzungen. 
Diese Verwertungsart hat den Vorteil, daß die Flächen zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder für Bahnzwecke in Betrieb genommen werden können. 

7. Die endgültige  Verwertung  und das Problem  der  Entwidmung 

Wenn stillgelegte Bahnanlagen auf Dauer nicht mehr für den Bahnbetrieb benö-
tigt werden, setzt die Bahn diese Flächen für ganz andere Vorhaben frei. 

Die Gemeinden haben grundsätzlich ein Interesse an der Freigabe der Bahnflä-
chen, um diese wieder in ihre Planungshoheit einzugliedern. Ziel ist es, weiteren 
Rächenverbrauch in den Außenbereichen zu vermeiden und eine geordnete Wei-
terentwicklung innerhalb der Ortsgrenzen sicherzustellen. Viele Städte und Ge-
meinden nehmen schon seit längerem Grundstücke der Deutsche Bahn AG ins Vi-
sier, denn die frei  werdenden Planungsareale könnten helfen, Defizite in der innen-
städtischen Entwicklung zu beheben: Durch große Bahnareale und Gleisstränge 
zerschnittene Stadtteile könnten zusammengefügt werden, es entstünde Raum für 
fehlende Grünflächen und Erholungsräume, und verkehrspolitische Mankos könn-
ten beseitigt werden. Durch Errichtung von Busbahnhöfen in Bahnhofsnähe würde 
der öffentliche  Personennahverkehr gestärkt, und die Innenstadt könnte von den 
Blechlawinen des Individualverkehrs entlastet werden. Je nach Größe der Bahn-
areale werden auch städtebauliche Großprojekte anvisiert. Prestigeprojekte wie 
Messegelände, Veranstaltungshallen, Sportstadien oder eine Kombination dieser 
Funktionen in der Neukonzeption ganzer Stadtviertel fungieren als Indikator städ-

!0 Dazu Julitz,  Bestandsaufnahme Deutsche Bahn, S. 158 ff. 
11 Bartetzko,  Auf dem Weg ins Paradies, FAZ v. 9. 10. 1996, S. 39, unter Berufung auf den 

damaligen Bahnchef Heinz Dürr. 


